Anlaufstellen für finanzielle Unterstützung 

1) Arbeitsmarktservice (AMS)
ESF Ziel 3 Qualifizierungsförderung für Betriebe
Das Arbeitsmarktservice (AMS) und der Europäische Sozialfonds (ESF) fördern unter gewissen Voraussetzungen die berufliche Weiterbildung von Beschäftigten. Diese Förderung kann ausschließlich von ArbeitgeberInnen beantragt werden. Die Beantragung muss vor Beginn der Weiterbildung erfolgen. 

Anmerkung: Dieses Förderprogramm endet mit 31.12.2006. Mit Verfassung dieses Dokuments war noch nicht absehbar ob und wie dieses Programm weitergeführt wird. Bitte erfragen Sie nähere Details bei der Bundes- oder Ihren zuständigen Landesgeschäftsstellen des Arbeitsmarktservice.
Arbeitsmarktservice Österreich, Bundesgeschäftsstelle

Treustrasse 35-43

1200 Wien

http://www.ams.or.at/neu/
Förderungen durch das Arbeitsmarktservice in den Bundesländern

Da die Förderrichtlinien in den Bundesländern unterschiedlich sein können, wenden Sie sich bitte an die Regionalen Geschäftsstellen des AMS.

Liste: http://www.ams.or.at/neu/1003.htm
Arbeitslosigkeit

Beim AMS als arbeitslos vorgemerkte Menschen können um Individualförderung bei der Landesgeschäftsstelle des AMS, in deren Zuständigkeitsgebiet der Wohnsitz des Antragstellers liegt, ansuchen. Es wird vor Beginn der Bildungsmaßnahme individuell über die Förderungswürdigkeit und das Förderungsausmaß entscheiden. 
2) Bildungsförderung der Bundesländer 
· Bildungskonto Land Oberösterreich für ArbeitnehmerInnen
Das Bildungskonto ist ein auf Initiative der AK beim Land OÖ eingerichteter Weiterbildungsförderungsfonds zur Unterstützung von Qualifizierungsaktivitäten oberösterreichischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Bei Erfüllung der Förderungsvoraussetzungen erhalten oberösterreichische ArbeiternehmerInnen  nach der Absolvierung beruflicher Weiterbildung und nach Antragstellung beim Amt der oö. Landesregierung einen Teil der angefallenen Kurskosten rückerstattet. Die Förderungshöhe beträgt in der Regel 50 % (bis zu einem Förderungshöchstbetrag von € 1460). Für spezielle Zielgruppen ist das Ausmaß der Förderung höher. Ansprüche auf Förderungen im Rahmen des Bildungskontos können bis 31.12.2009 geltend gemacht werden. Eine Antragstellung ist mittels Formular bis spätestens 3 Monate nach Absolvierung der Bildungsmaßnahme an das Amt der Oö. Landesregierung zu richten.
Link zum Bildungskonto für ArbeitnehmerInnen:
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-3DCFCFC3-FECF4C23/ooe/hs.xsl/24636_DEU_HTML.htm 

Für konkrete Detailauskünfte wenden Sie sich bitte an:

Amt der Oö. Landesregierung, Abteilung Gewerbe

Bahnhofsplatz 1

4021 Linz

Telefon: +43 (0)732 7720-14900

Fax: +43 (0)732 7720-211785

Email: bildungskonto@ooe.gv.at
http://www.ooe.gv.at
· Bildungskonto Land Oberösterreich für JungunternehmerInnen

Gefördert werden JungunternehmerInnen, deren Betrieb in Oberösterreich ist.
Als JungunternehmerInnen gelten physische Personen, die ein kleines Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (d.h. Mitglied der Wirtschaftskammer OÖ) gründen oder übernehmen, dieses in der Folge zu einem wesentlichen Teil leiten, während der letzten fünf Jahre vor Gründung bzw. Übernahme des Unternehmens nicht wirtschaftlich selbständig waren und eine bisherige unselbständige Tätigkeit aufgeben. Gefördert werden Bildungsmaßnahmen (Kurse, Seminare), die der Ausbildung, berufsorientierten Weiterbildung oder Persönlichkeitsbildung von JungunternehmerInnen dienen, im Betrieb des/der Antragstellers/Antragsstellerin unmittelbar zur Anwendung gelangen und für ihn/sie eine Höherqualifizierung darstellen. Die Anträge sind spätestens drei Monate nach Absolvierung der Bildungsmaßnahme einzubringen.
Link zum Bildungskonto für JungunternehmerInnen:

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-3DCFCFC3-FECF4C23/ooe/hs.xsl/24637_DEU_HTML.htm 

Für konkrete Detailauskünfte wenden Sie sich bitte an:

Amt der Oö. Landesregierung, Abteilung Gewerbe 
Bahnhofsplatz 1

4021 Linz

Telefon: +43 (0)732 7720-151 38

Fax: +43 (0)732 7720-211785

Email: ge.post@ooe.gv.at

http://www.ooe.gv.at
· Land Salzburg 
Bildungsscheck 
Nähere Informationen finden Sie unter:

Amt der Salzburger Landesregierung, 

Referat 3/06 Sozialplanung

Fanny von Lehnerstraße 1

5020 Salzburg

www.salzburg.gv.at
· Land Burgenland 

Qualifikationsförderungszuschuss 

Nähere Informationen finden Sie unter:

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Hartlsteig 2

7000 Eisenstadt

Tel.: +43 (0) 2682/ 600 - 2000

Fax.: +43 (0) 2682/ 61 - 884 

http://www.burgenland.at
Förderung der Aus- und Weiterbildung von Unternehmen und leitenden Angestellten
Wirtschaftsservice Burgenland AG

Technologiezentrum

7000 Eisenstadt

Tel.: +43 2682 704 210

Fax.: +43 2628 704 2110

Email: office@wibag.at

http://wibag.at 
· Land Vorarlberg

Bildungsprämie
Informationen und Details unter: 

www.bildungszuschuss.at und www.vorarlberg.at
Tel.: +43(0)5522/306-1616
 Email: info@bildungszuschuss.at
 
· Land Steiermark
Informationen unter:

Amt der steiermärkischen Landesregierung
8011Graz-Burg
Tel.: 0316/877-0
Fax.: 0316/877-2294
mailto:post@stmk.gv.at
http://www.steiermark.at/
· Kärnten
Bildungsscheck

Arbeiterkammer Kärnten 
Bahnhofplatz 3 
9020 Klagenfurt 
Tel. 0463/5870-0
Fax 0463/5870-236 
E-Mail: ak@akktn.at
3) Bildungsfreibetrag oder Bildungsprämie 

UnternehmerInnen, die ihren Mitarbeitern die berufliche Fortbildung bezahlen, können seit 2002 den Bildungsfreibetrag von 20% oder alternativ 6% Bildungsprämie in Anspruch nehmen. Die Kosten der beruflichen Fortbildung können im Nachhinein bei der Steuererklärung geltend gemacht werden.
Informationen finden Sie unter: www.bmf.gv.at
4) Bundessozialamt 
Menschen mit Behinderung können um Unterstützung ansuchen. Telefon: 1775 mit der Vorwahl der jeweiligen Landeshauptstadt.
5) Wirtschaftsimpulsprogramm (WIP) des Landes Oberösterreich

Gefördert werden ArbeitgeberInnen, nämlich Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU), die Mitglieder der Wirtschaftskammer OÖ sind. Die Anträge müssen vor Absolvierung der Bildungsmaßnahme beim Amt der OÖ Landesregierung, Abteilung Gewerbe, eingetroffen sein. 
Anmerkung: Dieses Förderprogramm endet mit 31.12.2006. Mit Verfassung dieses Dokuments war nicht absehbar ob und wie dieses Programm weitergeführt wird. Bitte erfragen Sie nähere Details beim Land OÖ.
6) Steuerliche Abschreibbarkeit von Aus- und Fortbildungskosten 
Aufwendungen im Zusammenhang mit beruflicher Aus- und Fortbildung sowie Umschulungen können gegebenenfalls in der ArbeitnehmerInnenveranlagung als Werbungskosten beim Wohnsitzfinanzamt beantragt werden. Die Absetzbarkeit besteht sowohl für selbständige als auch für unselbständige ArbeitnehmerInnen.
Ausführliche Informationen und Hinweise zum Thema "Steuervorteile" finden Sie im Steuerbuch 2005 als Druckversion oder im Internet unter: www.bmf.gv.at
Weitere nützliche Links:

http://www.kursfoerderung.at/
http://www.erwachsenenbildung.at
http://www.help.gv.at/
Anmerkung:
Im vorliegenden Informationsblatt wurden einige mögliche Anlaufstellen und nur die bedeutendsten Merkmale der Fördermöglichkeiten aufgrund der uns zugänglichen Quellen angeführt, weshalb keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden. Bei konkreten Bildungsmaßnahmen muss immer erst im Detail geprüft werden, ob die Voraussetzungen für eine Förderung vorliegen. (Stand September 2005)
